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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.1997

Rechtssatz

Der BW hätte bei Beachtung der notwendigen und im Hinblick auf seine Stellung als handelsrechtlicher

Geschäftsführer einer Baugesellschaft auch zumutbaren Sorgfalt zumindest mit der Möglichkeit rechnen können, daß

Herr Anto B die mit der B-gesmbH getro7ene Vereinbarung einer leistungsabhängigen Entlohnung dazu nutzen werde,

die Fassadenarbeiten nicht alleine fertigzustellen, sondern Helfer für die Erbringung der Arbeitsleistung

heranzuziehen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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